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Leitsätze Die Unmöglichkeit der Betreuung durch
einen Elternteil des Kindes ist nach § 4
Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BEEG objektiv
festzustellen. Die Inanspruchnahme von
Elternzeit hat für die Frage der
Unmöglichkeit der Betreuung keine
Tatbestands- oder Feststellungswirkung.

Normenkette § 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BEEG
§ 4 Abs. 6 S. 2 BEEG
§ 4c BEEG
§ 15 Abs. 1 BEEG

1. Instanz

Aktenzeichen S 4 EG 2/22
Datum 11.03.2024

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

3. Instanz

Datum -

Der Beklagte wird unter AbÃ¤nderung des Widerspruchsbescheides des Beklagten
vom 24.10.2022 in der Fassung des Bescheides vom 01.11.2022 verurteilt, der
KlÃ¤gerin fÃ¼r das Kind E. Elterngeld in Form von Partnermonaten und
Partnerschaftsbonus entsprechend des Antrags vom 29.01.2021 in gesetzlichen
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Umfang zu gewÃ¤hren.

Der Beklagte hat der KlÃ¤gerin die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten zu
erstatten.

Tatbestand

Die KlÃ¤gerin begehrt den Alleinbezug von Elterngeld in Form von Partnermonaten
und Partnerschaftsbonus aufgrund Â§ 4 Abs. 6 nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz (BEEG) in der Fassung vom 23.05.2017 (a. F.).

Die 1977 geborene und verheiratete KlÃ¤gerin ist Mutter des am 30.11.2020
geborenen Kindes E. Der 1975 geborene Kindesvater und Ehemann der KlÃ¤gerin,
Herr G. H., leidet seit der Geburt an einem angeborenen Katarakt, einer Dysphorie
der Netzhaut und einer Missbildung des Sehnervs und des damit einhergehenden
Verlustes des SehvermÃ¶gens. Das Hessische Amt fÃ¼r Versorgung und Soziales
GieÃ�en stellte bei ihm zuletzt mit Bescheid vom 05.10.2020 einen Grad der
Behinderung von 100 und die Merkzeichen Bl, H, B, G und RF fest. Vor der Geburt
ihres Sohnes war die KlÃ¤gerin als angestellte Juristin berufstÃ¤tig und erzielte
daneben EinkÃ¼nfte aus NebentÃ¤tigkeiten als Autorin und Hochschuldozentin.
FÃ¼r den Zeitraum vom 26.01.2021 bis 29.11.2022 nahm die KlÃ¤gerin Elternzeit
bei ihrem Arbeitgeber in Anspruch. Die KlÃ¤gerin bezog vom 18.10.2020 bis zum
25.01.2021 Mutterschaftsgeld in HÃ¶he eines kalendertÃ¤glichen Zahlbetrags von
13,00 Euro.

Die KlÃ¤gerin beantragte unter dem 29.01.2021 Elterngeld fÃ¼r ihren Sohn E.
Hierbei beanspruchte die KlÃ¤gerin fÃ¼r den ersten, zweiten, zehnten und elften
Lebensmonat Elterngeld in Form von Basiselterngeld und Elterngeld Plus fÃ¼r die
dritten bis neunten sowie zwÃ¶lften bis 20. Lebensmonat. Auch fÃ¼r den Zeitraum
nach dem 20. Lebensmonat beantragte sie Elterngeld Plus als Alleinbetreuende, da
ihrem Ehemann aufgrund seiner Behinderung eine Betreuung ihres gemeinsamen
Sohnes E. nicht mÃ¶glich sei. In der Folge stellte der Ehemann der KlÃ¤gerin keinen
eigenen Antrag auf Elterngeld.

Der Beklagte bewilligte der KlÃ¤gerin vorlÃ¤ufig Elterngeld unter dem Vorbehalt der
RÃ¼ckforderung gemÃ¤Ã� Â§ 8 Abs. 3 BEEG mit Bescheid vom 19.02.2021. Hierbei
wurde Basiselterngeld fÃ¼r den ersten Lebensmonat vom 30.11.2020 bis zum
29.12.2020 in HÃ¶he von 0,00 Euro, fÃ¼r den zweiten Lebensmonat vom
30.12.2020 bis zum 29.01.2021 in HÃ¶he von 230,32 Euro und fÃ¼r den zehnten
bis elften Lebensmonat vom 30.08.2021 bis 29.10.2021 in HÃ¶he von jeweils
1.785,00 Euro gewÃ¤hrt. FÃ¼r den dritten bis neunten Lebensmonat vom
03.01.2021 bis zum 29.08.2021 sowie fÃ¼r den zwÃ¶lften bis 24. Lebensmonat
vom 30.10.2021 bis zum 29.11.2022 bewilligte der Beklagte Elterngeld Plus in
HÃ¶he von jeweils 900,00 Euro. Eine Entscheidung Ã¼ber das beantragte
Elterngeld Plus aufgrund des Partnerschaftsbonus stellte die Beklagte vorerst
zurÃ¼ck, da eine abschlieÃ�ende PrÃ¼fung zum jetzigen Zeitpunkt mangels
vollstÃ¤ndiger Nachweise Ã¼ber Arbeitszeit und Verdienst der KlÃ¤gerin noch nicht
mÃ¶glich wÃ¤re.
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In der Zwischenzeit nahm der als Richter beschÃ¤ftigte Ehemann der KlÃ¤gerin bei
seinem Arbeitgeber, dem Land Hessen, vom 06.09.2021 bis zum 23.12.2021
Elternzeit in Anspruch. Ab dem 01.12.2021 nahm die KlÃ¤gerin eine befristete
TeilzeittÃ¤tigkeit bei einem anderen Arbeitgeber mit einer Arbeitszeit von zwÃ¶lf
Wochenstunden auf; ab dem 01.12.2022 erhÃ¶hte sie die Arbeitszeit auf 25
Wochenstunden. Daraufhin hob der Beklagte mit (Ã�nderungs-)Bescheid vom
28.01.2022 den vorherigen Elterngeldbescheid vom 19.02.2021 auf und stellte das
Elterngeld unter dem Vorbehalt der RÃ¼ckforderung gemÃ¤Ã� Â§ 8 Abs. 3 BEEG
vorlÃ¤ufig neu fest. Eine betragsmÃ¤Ã�ige Ã�nderung der bisherigen
Elterngeldfestsetzung ergab sich hierdurch nicht.

Mit E-Mail vom 28.07.2022 erkundigte sich die KlÃ¤gerin bei dem Beklagten wegen
den Voraussetzungen fÃ¼r die Inanspruchnahme des Partnerschaftsbonus und
teilte dabei mit, dass ihr Ehemann Elternzeit genommen habe und ansonsten
durchgehend in Vollzeit berufstÃ¤tig gewesen sei. Daraufhin teilte der Beklagte mit
Schreiben vom 28.07.2022 mit, dass die Inanspruchnahme von Elternzeit durch den
berufstÃ¤tigen Ehemann im Widerspruch zur ErklÃ¤rung vom 29.01.2021 stÃ¼nde,
dass dieser aufgrund seiner Schwerbehinderung ihren gemeinsamen Sohn nicht
betreuen kÃ¶nne. Denn Voraussetzung fÃ¼r die Inanspruchnahme von Elternzeit
nach Â§ 15 BEEG sei gerade die persÃ¶nliche Betreuung und Erziehung des Kindes.
Damit lÃ¤gen allerdings nicht mehr die Voraussetzungen fÃ¼r einen Alleinbezug
des Elterngeldes durch die KlÃ¤gerin vor. Mit weiterer E-Mail vom 06.08.2022 teilte
die KlÃ¤gerin mit, dass ihr Ehemann die Betreuung des gemeinsamen Sohnes nur
unter bestimmten Vorkehrungen und kurze Zeiten Ã¼bernehme kÃ¶nne. Eine
Beaufsichtigung des Sohnes sei ihrem Ehemann nur in â��kindersicherenâ��
RÃ¤umen mÃ¶glich. FÃ¼r Wickeln, KÃ¶rperpflege, Ankleiden,
Nahrungszubereitung, FÃ¼ttern etc. sei ihr Ehemann aufgrund seiner Blindheit auf
die Hilfe anderer angewiesen. Die Hauptlast der Betreuung liege daher bei ihr,
wobei sie aufgrund ihrer BerufstÃ¤tigkeit auch noch zusÃ¤tzlich Fremdbetreuung in
Anspruch nehmen mÃ¼sse.

Im Anschluss hob der Beklagte mit Ã�nderungs- und Erstattungsbescheid vom
19.08.2022 den (Ã�nderungs-)Bescheid vom 28.01.2022 nach Â§ 48 SGB X
(teilweise) auf und versagte den beantragten und bisher bewilligten Bezug von
Elterngeld Plus fÃ¼r den 21. bis 24. Lebensmonat vom 30.07.2022 bis zum
29.11.2022. Im Ã�brigen blieb hierbei die vorhergehende vorlÃ¤ufige Festsetzung
des Elterngeldes fÃ¼r den ersten bis 20. Lebensmonat unverÃ¤ndert. Dies fÃ¼hrte
zu einer Ã�berzahlung des bereits ausgezahlten Elterngelds in HÃ¶he von nunmehr
900,00 Euro. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte der Beklagte aus, dass die KlÃ¤gerin nicht
i. S. v. Â§ 4 Abs. 6 BEEG a. F. alleinerziehend bzw. alleinbetreuend sei. Mit dem
Antrag auf Elternzeit habe der Ehemann der KlÃ¤gerin faktisch erklÃ¤rt, dass er zur
Betreuung und Erziehung in der Lage sei, da dies Anspruchsvoraussetzung fÃ¼r die
Elternzeit sei. Die Begriffe der Betreuung und Erziehung seien einheitlich im BEEG
auszulegen. Hierbei regele das BEEG nicht, in welchem Umfang die
BetreuungstÃ¤tigkeit vorliegen mÃ¼sse, auch TeilbetreuungsaktivitÃ¤ten wÃ¼rden
fÃ¼r den Anspruch auf Elternzeit und Elterngeld genÃ¼gen. Ausgehend hiervon,
kÃ¶nne nicht von einer UnmÃ¶glichkeit der BetreuungsfÃ¤higkeit des Ehemannes
ausgegangen werden. Aufgrund der ursprÃ¼nglichen ErklÃ¤rung der KlÃ¤gerin vom
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29.01.2021 zur BetreuungsfÃ¤higkeit ihres Ehemanns habe man die
Voraussetzungen fÃ¼r einen Alleinbezug des Elterngeldes angenommen. Die
EinschÃ¤tzung, ob die Betreuung dem anderen Elternteil unmÃ¶glich sei, obliege in
erster Linie den Eltern. Vorliegend sei diese EinschÃ¤tzung allerdings durch die
Inanspruchnahme der Elternzeit widerlegt worden. Damit stehe der KlÃ¤gerin nur
ein Anspruch auf zwÃ¶lf Lebensmonate Basiselterngeld zu. Aufgrund des bisher
bezogenen Elterngeldes in Form von Basiselterngeld und Elterngeld Plus sei mit
Ablauf des 20. Lebensmonats der Anspruch der KlÃ¤gerin auf Elterngeld insgesamt
aufgebraucht worden.

Hiergegen legte die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 07.09.2022 Widerspruch ein. Zu
BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie mit Schreiben vom 25.09.2022 und per E-Mail vom
29.09.2022 im Wesentlichen aus, dass sie sich fÃ¼r die Lebensmonate 21 bis 28
hinsichtlich des Partnermonats und Partnerschaftsbonus fÃ¼r Elterngeld Plus
anspruchsberechtigt halte. Entgegen der Auffassung verlange die Vorschrift des Â§
4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BEEG a. F. zum Alleinbezug fÃ¼r Elterngeld nur die
UnmÃ¶glichkeit der Betreuung durch den anderen Elternteil. Dies sei bei ihrem
Ehemann aufgrund der Schwerbehinderung gerade der Fall. Hingegen sei fÃ¼r die
Inanspruchnahme von Elternzeit neben der persÃ¶nlichen Betreuung auch die
persÃ¶nliche Erziehung nach Â§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BEEG Voraussetzung. Demnach
seien Erziehungsleistungen durch ihren Ehemann fÃ¼r den Alleinbezug von
Elterngeld unbeachtlich. Ein Widerspruch wie der Beklagte zwischen der
genommenen Elternzeit und dem Elterngeldalleinbezug sehe, bestÃ¼nde daher
tatsÃ¤chlich nicht.

Mit Widerspruchsbescheid vom 24.10.2020 wies der Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte er aus, dass die KlÃ¤gerin die
Voraussetzungen fÃ¼r die Inanspruchnahme von 14 Lebensmonaten Elterngeld als
Alleinerziehende nicht erfÃ¼llen wÃ¼rde. Zur weiteren BegrÃ¼ndung verwies er
auf die AusfÃ¼hrungen im (Ã�nderungs )Bescheid vom 19.08.2022.

Per E-Mail vom 26.10.2022 legte die KlÃ¤gerin dem Beklagten einen
Arbeitgebernachweis Ã¼ber ihre befristete TeilzeittÃ¤tigkeit, welche sie seit dem
01.12.2022 nun mit 25 Wochenstunden ausÃ¼bte, vor. Daraufhin setzte der
Beklagte mit einem weiteren Ã�nderungsbescheid- und Erstattungsbescheid vom
01.11.2022 das Elterngeld endgÃ¼ltig fest. Der Beklagte Ã¤nderte hierbei die
vorhergehende Bewilligung fÃ¼r den zweiten Lebensmonat auf 232,24 Euro und
fÃ¼r den zehnten bis elften Lebensmonat auf jeweils 1.800,00 Euro. Im Ã�brigen
blieb die vorhergehende Festsetzung des Elterngeldes unverÃ¤ndert. Hierdurch
verminderte sich die Ã�berzahlung um einen Betrag von 31,92 Euro auf nunmehr
868,08 Euro. Hiergegen hat die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 27.11.2022 ebenso
Widerspruch eingelegt.

Am 23.11.2022 hat die anwaltlich vertretene KlÃ¤gerin Klage vor dem Sozialgericht
Marburg erhoben.Â 

Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt vor, dass fÃ¼r den Alleinbezug von Elterngeld in ihrem Fall
einzig die UnmÃ¶glichkeit der Betreuung des Kindes durch den anderen Elternteil
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nach Â§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BEEG a. F. vorausgesetzt werde. Die ihrem Ehemann
bewilligte Elternzeit belege auch nicht die BetreuungsfÃ¤higkeit, da nicht vorgeben
sei, in welchem Umfang eine Betreuung fÃ¼r die GewÃ¤hrung von Elternzeit
erforderlich sei. Zudem stehe neben der Betreuung auch gleichwertig die Erziehung
des Kindes als Zweck der Elternzeit. Ihrem Ehemann sei zwar die Erziehung, aber
aufgrund seiner Schwerbehinderung nicht die Betreuung ohne wesentliche fremde
Hilfe mÃ¶glich.

Der ProzessbevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin beantragt,
den Widerspruchsbescheid des Beklagten vom 24.10.2022 in der Fassung des
Bescheides vom 01.11.2022 abzuÃ¤ndern und den Beklagten zu verurteilen, ihr
fÃ¼r das Kind E. Elterngeld entsprechend des Antrags vom 29.01.2021 in
gesetzlichem Umfang zu gewÃ¤hren.

Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Der Beklagte trÃ¤gt vor, die Inanspruchnahme der Elternzeit durch den Ehemann
der KlÃ¤gerin belege, dass diesem die Betreuung seines Sohnes E. entgegen des
Elterngeldantrags gerade nicht unmÃ¶glich gewesen sei. Denn Voraussetzung fÃ¼r
die Inanspruchnahme von Elternzeit sei nach Â§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BEEG gerade
die Betreuung und Erziehung des Kindes durch den Arbeitnehmer selbst, der
Elternzeit fÃ¼r sich in Anspruch nehmen mÃ¶chte. Weiter seien die Begriffe der
Erziehung und Betreuung als Voraussetzung fÃ¼r die Inanspruchnahme von
Elternzeit aus Â§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BEEG identisch mit denen in Â§ 1 Abs. 1 S. 1
Nr. 3 BEEG fÃ¼r den Anspruch auf Elterngeld. Damit lÃ¤ge die gesetzliche
Voraussetzung fÃ¼r den Alleinbezug des Elterngeldes durch die KlÃ¤gerin nach Â§
4 Abs. 6 BEEG a. F. nicht vor.

Das Gericht hat am 23.10.2023 einen Termin zur ErÃ¶rterung der Sach- und
Rechtslage mit den Beteiligten durchgefÃ¼hrt und hierbei Beweis erhoben durch
die Vernehmung des Ehemanns der KlÃ¤gerin, Herrn G. H., als Zeugen. Wegen des
Ergebnisses der Beweisaufnahme wird Bezug auf das Sitzungsprotokoll vom
23.10.2023 genommen. Wegen der weiteren Einzelheiten und Unterlagen sowie
wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der
Gerichtsakte und der beigezogenen Verwaltungsakte des Beklagten und
beigezogenen Schwerbehinderten-Akte des Zeugen Herrn H., die Gegenstand der
Entscheidung gewesen sind, Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Klage ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet.

Die Klage ist als kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage nach Â§ 54 Abs. 1 S.
1 und Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) zulÃ¤ssig.

StreitgegenstÃ¤ndlich ist der Widerspruchsbescheid vom 24.10.2022 in der Fassung
des Ã�nderungsbescheid- und Erstattungsbescheid vom 01.11.2022 mit dem das
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Elterngeld endgÃ¼ltig festgesetzt wurde. Der Ã�nderungs- und Erstattungsbescheid
des Beklagten vom 01.11.2022 ist nach Â§ 96 SGG Gegenstand des laufenden
Verfahrens geworden. Nach Klageerhebung wird ein neuer Verwaltungsakt nach
dieser Vorschrift nur dann Gegenstand des Klageverfahrens, wenn er nach Erlass
des Widerspruchsbescheides ergangen ist und den angefochtenen Verwaltungsakt
abÃ¤ndert oder ersetzt. Dies gilt auch, wenn der Ã�nderungs- oder
Ersetzungsbescheid nach Erlass des Widerspruchsbescheides und vor
Klageerhebung ergeht (vgl. BSG, Urt. v. 01.08.1978 â�� 7 RAr 37/77, BSGE 47, 28,
Juris Rn. 17; Binder, in: Berchtold, SGG, Kommentar, 6. Aufl. 2021, Â§ 96 SGG Rn. 3;
Schmidt, in: Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, Kommentar, 14. Aufl. 2023, Â§ 96
SGG Rn. 3a). Nach MaÃ�gabe des Â§ 96 SGG wird der neue Verwaltungsakt
automatisch Klagegegenstand, ohne dass es einer gewillkÃ¼rten KlageÃ¤nderung
oder eines Vorverfahrens bedarf; es handelt sich also um eine KlageÃ¤nderung kraft
Gesetzes (vgl. Schmidt, in: Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, Kommentar, 14.
Aufl. 2023, Â§ 96 SGG Rn. 1a). GeÃ¤ndert oder ersetzt wird ein Verwaltungsakt
immer, wenn er denselben Streitgegenstand wie der Ursprungsverwaltungsakt
betrifft, bzw. wenn in dessen Regelung eingegriffen und damit die Beschwer des
Betroffenen vermehrt oder vermindert wird (vgl. BSG, Urt. v. 09.12.2016 â�� B 8 SO
1/15 R, Juris Rn. 12; Urt. v. 17.12.2015 â�� B 8 SO 14/14 R, Juris Rn. 11; Urt. v.
20.07.2005 â�� B 13 RJ 23/04 R, SozR 4-1500 Â§ 96 Nr. 3, Juris Rn. 14). Vorliegend
wurde die vorlÃ¤ufige GewÃ¤hrung von Elterngeld durch den Ã�nderungs- und
Erstattungsbescheid vom 19.08.2022 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 24.10.2022 mit dem Ã�nderungs- und Erstattungsbescheid des Beklagten vom
01.11.2022 endgÃ¼ltig festgesetzt. Sein Regelungsgegenstand ist damit identisch
mit dem des Ã�nderungs- und Erstattungsbescheides vom 19.08.2022 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 24.10.2022.

Hingegen ist die zulÃ¤ssigerweise nach Â§ 8 Abs. 3 BEEG erfolgte vorlÃ¤ufige
Neufestsetzung von Elterngeld durch den Ã�nderungs- und Erstattungsbescheid
vom 19.08.2022 nicht streitgegenstÃ¤ndlich. Dieser Ã�nderungsbescheid hat mit
Erlass der endgÃ¼ltigen Elterngeldbewilligung durch den Bescheid vom 01.11.2022
seine Erledigung gefunden. Nach der hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung ersetzt
die endgÃ¼ltige Festsetzung des Elterngeldes die vorlÃ¤ufige Festsetzung und
fÃ¼hrt zu deren Erledigung i. S. d. Â§ 26 Abs. 1 BEEG i. V. m. Â§ 39 Abs. 2 SGB X
(BSG, Urt. v. 25.06.2020 â�� B 10 EG 3/19 R, BSGE 130, 237, Juris Rn. 48; Urt. v.
13.12.2018 â�� B 10 EG 9/17 R, Juris Rn. 14 m. w. N.).Â 

Der angefochtene Widerspruchsbescheid des Beklagten vom 24.10.2022 in der
Fassung des Ã�nderungsbescheid- und Erstattungsbescheid vom 01.11.2022 ist
teilweise rechtswidrig und verletzt die KlÃ¤gerin in ihren Rechten (Â§ 54 Abs. 2 S. 1
SGG). Der Beklagte hat mit ihnen zu Unrecht entschieden, dass die KlÃ¤gerin
keinen Anspruch auf alleinigen Bezug des Elterngeldes hat (A.) und damit
unzutreffend den Elterngeldanspruch der KlÃ¤gerin fÃ¼r das am 30.11.2020
geborene Kind E. auf den ersten bis 20. Lebensmonat (30.11.2020 bis 29.07.2022)
begrenzt (B.). Im Ã�brigen hat der Beklagte die HÃ¶he des Elterngeldes fÃ¼r den
ersten bis 20. Lebensmonat zutreffend festgesetzt (C.).

Der Anspruch der KlÃ¤gerin auf Elterngeld richtet sich nach den am 01.01.2007 in

                             6 / 13

https://dejure.org/gesetze/SGG/96.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=7%20RAr%2037/77
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2047,%2028
https://dejure.org/gesetze/SGG/96.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/96.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/96.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/96.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/96.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%208%20SO%201/15%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%208%20SO%201/15%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%208%20SO%2014/14%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2013%20RJ%2023/04%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%204-1500%20Â§%2096%20Nr.%203
https://dejure.org/gesetze/BEEG/8.html
https://dejure.org/gesetze/BEEG/26.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/39.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2010%20EG%203/19%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%20130,%20237
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2010%20EG%209/17%20R
https://dejure.org/gesetze/SGG/54.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/54.html


 

Kraft getretenen Vorschriften des BEEG vom 05.12.2006 (BGBl. I 2006, S. 2748) in
der Fassung aufgrund von Art. 6 Abs. 9 des Gesetzes zur Neuregelung des
Mutterschutzrechts vom 23.05.2017 (BGBl. I 2017, S. 1228 ff.) mit Wirkung zum
01.01.2018 bis 31.08.2021.

ZunÃ¤chst steht fest, dass die KlÃ¤gerin die Grundvoraussetzungen fÃ¼r die
Entstehung eines Anspruchs auf Elterngeld gemÃ¤Ã� Â§ 1 Abs. 1 S. 1 BEEG fÃ¼r
das am 30.11.2020 geborenen Kind E. erfÃ¼llt. Nach Â§ 1 Abs. 1 S. 1 BEEG hat
Anspruch auf Elterngeld,
1.Â Â  Â wer einen Wohnsitz oder seinen gewÃ¶hnlichen Aufenthalt in Deutschland,
2.Â Â  Â mit seinem Kind in einem Haushalt lebt,
3.Â Â  Â dieses Kind selbst betreut und erzieht und
4.Â Â  Â  keine oder keine volle ErwerbstÃ¤tigkeit ausÃ¼bt.

All diese Voraussetzungen erfÃ¼llte die KlÃ¤gerin. Sie hatte wÃ¤hrend des
gesamten Bezugszeitraums ihren Wohnsitz und gewÃ¶hnlichen Aufenthalt in
Deutschland, lebte mit dem Kind E. in einem Haushalt, betreute und erzog ihn
selbst und Ã¼bte entsprechend ihrer AnkÃ¼ndigung im Elterngeldantrag wÃ¤hrend
des Bezugszeitraums keine volle ErwerbstÃ¤tigkeit aus. Ein ordnungsgemÃ¤Ã�er
Antrag lag vor. Dies alles ist hier ausweislich der Angaben der KlÃ¤gerin im
Verwaltungsverfahren und im Ã�brigen unstreitig der Fall.

Der Beklagte hat allerdings zu Unrecht den Alleinbezug von Elterngeld durch die
KlÃ¤gerin abgelehnt und in der Folge die Bezugsdauer des Elterngelds unzutreffend
festgesetzt. Die BezugsmÃ¶glichkeiten und die Bezugsdauer des
Elterngeldanspruchs richten sich nach Â§ 4 BEEG in der Fassung vom 23.05.2017.
Soweit fÃ¼r den vorliegenden Fall von Bedeutung, lauten diese Regelungen wie
folgt:
GemÃ¤Ã� Â§ 4 Abs. 1 S. 1 BEEG kann Elterngeld in der Zeit vom Tag der Geburt bis
zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes bezogen werden. Nach Â§ 4 Abs.
1 S. 2 BEEG kann abweichend von Â§ 4 Abs. 1 S. 1 BEEG Elterngeld Plus nach Â§ 4
Abs. 3 BEEG auch nach dem 14. Lebensmonat bezogen werden, solange es ab dem
15. Lebensmonat in aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumindest einem
Elternteil in Anspruch genommen wird
Nach Â§ 4 Abs. 2 S. 1 BEGG wird Elterngeld in MonatsbetrÃ¤gen fÃ¼r
Lebensmonate des Kindes gezahlt. GemÃ¤Ã� Â§ 4 Abs. 2 S. 2 BEEG wird es allein
nach den Vorgaben der Â§Â§ 2 bis 3 BEEG ermittelt (Basiselterngeld), soweit nicht
Elterngeld nach Â§ 4 Abs. 3 BEEG in Anspruch genommen wird. GemÃ¤Ã� Â§ 4 Abs.
2 S. 3 BEEG endet der Anspruch mit dem Ablauf des Monats, in dem eine
Anspruchsvoraussetzung entfallen ist. Nach Â§ 4 Abs. 2 S. 4 BEEG kÃ¶nnen die
Eltern die jeweiligen MonatsbetrÃ¤ge abwechselnd oder gleichzeitig beziehen.

Nach Â§ 4 Abs. 3 S. 1 BEEG kann statt fÃ¼r einen Monat Elterngeld im Sinne des Â§
4 Abs. 2 S. 2 BEEG zu beanspruchen, die berechtigte Person jeweils zwei Monate
lang ein Elterngeld beziehen, das nach den Â§Â§ 2 bis 3 BEEG und den
zusÃ¤tzlichen Vorgaben der SÃ¤tze 2 und 3 des Â§ 4 Abs. 3 BEEG ermittelt wird
(Elterngeld Plus). Nach Â§ 4 Abs. 3 S. 2 BEEG betrÃ¤gt das Elterngeld Plus monatlich
hÃ¶chstens die HÃ¤lfte des Elterngeldes nach Â§ 4 Abs. 2 S. 2 BEEG, das der
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berechtigten Person zustÃ¼nde, wenn sie wÃ¤hrend des Elterngeldbezugs keine
Einnahmen im Sinne des Â§ 2 BEEG oder des Â§ 3 BEEG hÃ¤tte oder hat. GemÃ¤Ã� 
Â§ 4 Abs. 3 S. 3 BEEG halbieren sich fÃ¼r die Berechnung des Elterngeld Plus:
1.Â Â  Â der Mindestbetrag fÃ¼r das Elterngeld nach Â§ 2 Abs. 4 S. 1 BEEG,
2.Â Â  Â der Mindestgeschwisterbonus nach Â§ 2a Abs. 1 S. 1 BEEG,
3.Â Â  Â der Mehrlingszuschlag nach Â§ 2a Abs. 4 BEEG sowie
4.Â Â  Â die von der Anrechnung freigestellten ElterngeldbetrÃ¤ge nach Â§ 3 Abs. 2
BEEG.

GemÃ¤Ã� Â§ 4 Abs. 4 S. 1 BEEG haben die Eltern haben gemeinsam Anspruch auf
zwÃ¶lf MonatsbetrÃ¤ge Elterngeld im Sinne des Â§ 4 Abs. 2 S. 2 BEEG. Erfolgt fÃ¼r
zwei Monate eine Minderung des Einkommens aus ErwerbstÃ¤tigkeit, kÃ¶nnen sie
fÃ¼r zwei weitere Monate Elterngeld (Partnermonate) im Sinne des Â§ 4 Abs. 2 S. 2
BEEG beanspruchen (Â§ 4 Abs. 4 S. 2 BEEG). Wenn beide Elternteile in vier
aufeinander folgenden Lebensmonaten gleichzeitig
1.Â Â  Â nicht weniger als 25 und nicht mehr als 30 Wochenstunden im Durchschnitt
des Monats erwerbstÃ¤tig sind und
2.Â Â  Â die Voraussetzungen des Â§ 1 BEEG erfÃ¼llen,Â 
hat jeder Elternteil fÃ¼r diese Monate Anspruch auf vier weitere MonatsbetrÃ¤ge
Elterngeld Plus (Partnerschaftsbonus), Â§ 4 Abs. 4 S. 3 BEEG.

GemÃ¤Ã� Â§ 4 Abs. 5 S. 1 BEEG kann ein Elternteil hÃ¶chstens zwÃ¶lf
MonatsbetrÃ¤ge Elterngeld im Sinne des Â§ 4 Abs. 2 S. 2 BEEG (Basiselterngeld)
zuzÃ¼glich der vier nach Â§ 4 Abs. 4 S. 3 BEEG zustehenden MonatsbetrÃ¤ge
Elterngeld Plus (Partnerschaftsbonus) beziehen. Nach Â§ 4 Abs. 5 S. 2 BEEG kann er
Elterngeld nur beziehen, wenn er es mindestens fÃ¼r zwei Monate in Anspruch
nimmt. GemÃ¤Ã� Â§ 4 Abs. 3 S. 3 BEEG Lebensmonate des Kindes, in denen einem
Elternteil nach Â§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BEEG anzurechnende Leistungen oder
nach Â§ 192 Abs. 5 S. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)
Versicherungsleistungen zustehen, gelten als Monate, fÃ¼r die dieser Elternteil
Elterngeld im Sinne des Â§ 4 Abs. 2 S. 2 BEEG bezieht.

Nach Â§ 4 Abs. 6 S. 1 BEEG kann ein Elternteil abweichend von Â§ 4 Abs. 5 S. 1
BEEG zusÃ¤tzlich auch die weiteren MonatsbetrÃ¤ge Elterngeld nach Â§ 4 Abs. 4 S.
2 BEEG beziehen, wenn fÃ¼r zwei Monate eine Minderung des Einkommens aus
ErwerbstÃ¤tigkeit erfolgt und wenn
1.Â Â  Â bei ihm die Voraussetzungen fÃ¼r den Entlastungsbetrag fÃ¼r
Alleinerziehende nach Â§ 24b Abs. 1 und 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG)
vorliegen und der andere Elternteil weder mit ihm noch mit dem Kind in einer
Wohnung lebt,
2.Â Â  Â mit der Betreuung durch den anderen Elternteil eine GefÃ¤hrdung des
Kindeswohls im Sinne von Â§ 1666 Abs. 1 und 2 des BÃ¼rgerlichen Gesetzbuchs
(BGB) verbunden wÃ¤re oder
3.Â Â  Â die Betreuung durch den anderen Elternteil unmÃ¶glich ist, insbesondere,
weil er wegen einer schweren Krankheit oder Schwerbehinderung sein Kind nicht
betreuen kann; fÃ¼r die Feststellung der UnmÃ¶glichkeit der Betreuung bleiben
wirtschaftliche GrÃ¼nde und GrÃ¼nde einer Verhinderung wegen anderweitiger
TÃ¤tigkeiten auÃ�er Betracht.
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Ist ein Elternteil im Sinne des Â§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 1 bis 3 BEEG in vier aufeinander
folgenden Lebensmonaten nicht weniger als 25 und nicht mehr als 30
Wochenstunden im Durchschnitt des Monats erwerbstÃ¤tig, kann er fÃ¼r diese
Monate abweichend von Â§ 4 Abs. 5 S. 1 BEEG vier weitere MonatsbetrÃ¤ge
Elterngeld Plus beziehen (Â§ 4 Abs. 6 S. 2 BEEG).
Die Regelung des Â§ 4 Abs. 6 S. 1 BEEG zum alleinigen Bezug von Elterngeld durch
einen Elternteil wurde hinsichtlich den Tatbestandsvoraussetzungen inhaltsgleich
durch das Zweite Gesetz zur Ã�nderung des Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetztes vom 15.02.2021 (BGBl. I 2021, S. 239 ff.) mit Wirkung zum
01.09.2021 nunmehr in Â§ 4c Abs. 1 BEEG normiert.

A.Â Â  Â Damit ist zunÃ¤chst festzuhalten, dass ein Elternteil allein stets zwÃ¶lf
Lebensmonate Anspruch auf Elterngeld in Form von Basiselterngeld oder 24
Lebensmonate in Form des â�� betragsmÃ¤Ã�ig hÃ¤lftigen und damit doppelt so
langem â�� Elterngeld Plus hat. So erlaubt Â§ 4 Abs. 5 S. 1 BEEG einem Elternteil
den alleinigen Bezug des gemeinsamen Elterngeldanspruches nach Â§ 4 Abs. 4 S. 1
BEEG von zwÃ¶lf Lebensmonaten an Basiselterngeld (Â§ 4 Abs. 2 S. 2 BEEG).
Anstatt des gemeinsamen Grundanspruchs auf zwÃ¶lf MonatsbetrÃ¤ge
Basiselterngeld nach Â§ 4 Abs. 4 S. 1 BEEG kann aufgrund Â§ 4 Abs. 3 S. 1 BEEG
auch Elterngeld Plus fÃ¼r 24 Lebensmonate bezogen werden; wobei dies nach Â§ 4
Abs. 5 S. 1 BEEG auch im Alleinbezug durch einen Elternteil erfolgen kann.
Entsprechend hat der Beklagte der KlÃ¤gerin mit der endgÃ¼ltigen Festsetzung des
Elterngeldes durch den Ã�nderungs- und Erstattungsbescheid vom 01.11.2022 vier
Lebensmonate Basiselterngeld (erste, zweiter, zehnter und elfter Lebensmonat) und
16 Lebensmonate (dritter bis neunter und zwÃ¶lfter bis 20. Lebensmonat)
Elterngeld Plus und damit umgerechnet insgesamt zwÃ¶lf MonatsbetrÃ¤ge
Basiselterngeld gewÃ¤hrt.

Die KlÃ¤gerin hat allerdings abweichend zu Â§ 4 Abs. 5 S. 1 BEEG darÃ¼ber hinaus
einen Elterngeldanspruch von zwei weiteren Lebensmonaten Basiselterngeld
(entspricht Partnermonaten) nach Â§ 4 Abs. 6 S. 1 BEEG und grundsÃ¤tzlich vier
weitere Lebensmonaten Elterngeld Plus (entspricht Partnerschaftsbonus) nach Â§ 4
Abs. 6 S. 2 BEEG. Denn vorliegend hat der Beklagte zu Unrecht entschieden, dass
der KlÃ¤gerin Ã¼ber den Grundanspruch auf Elterngeld in Form von zwÃ¶lf
MonatsbetrÃ¤gen Basiselterngeld kein weitergehendes Elterngeld aufgrund der
Vorschrift zum Alleinbezug nach Â§ 4 Abs. 6 BEEG beanspruchen kann.

I.Â Â  Â Die Kammer ist nach WÃ¼rdigung des Gesamtergebnisses des vorliegenden
Verfahrens zur Ã�berzeugung gelangt, dass die KlÃ¤gerin die Voraussetzungen
fÃ¼r einen alleinbetreuenden Elternteil im Sinne von Â§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BEEG
erfÃ¼llt.
Ein Alleinbezug von zwei weiteren MonatsbetrÃ¤gen Basiselterngeld ist nach Â§ 4
Abs. 6 S. 1 Nr. 3 HS. 1 BEEG mÃ¶glich, wenn der elterngeldbegehrende Elternteil
fÃ¼r zwei Monate eine Minderung des Einkommens aus ErwerbstÃ¤tigkeit hat und
die Betreuung durch den anderen Elternteil unmÃ¶glich ist. GrÃ¼nde fÃ¼r die
UnmÃ¶glichkeit der Betretung des Kindes durch den anderen Elternteil kÃ¶nnen
insbesondere eine schwere Erkrankung oder die Schwerbehinderung sein. FÃ¼r die
Feststellung der UnmÃ¶glichkeit der Betreuung bleiben wirtschaftliche GrÃ¼nde
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und GrÃ¼nde einer Verhinderung wegen anderweitiger TÃ¤tigkeiten auÃ�er
Betracht (Â§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 HS. 2 BEEG).

1.Â Â  Â Zwar stellt Â§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BEEG allein auf die UnmÃ¶glichkeit der
Betreuung ab, allerdings ist eine trennscharfe begriffliche und tatsÃ¤chliche
Unterscheidung zwischen Betreuung und Erziehung nach Auffassung der Kammer
nicht mÃ¶glich, sodass von einem Versehen des Gesetzgebers auszugehen ist. Die
Begriffe Betreuung und Erziehung werden vom Gesetzgeber weder im BEEG noch in
den Gesetzesmaterialien definiert (Brose, in: Brose/Weth/Volk, MuSchG/BEEG,
Kommentar, 9. Aufl. 2020, Â§ 1 BEEG Rn. 73). Die Kinderbetreuung als
zusammenfassender Begriff fÃ¼r die pflegende, beaufsichtigende Zuwendung
Erwachsener zu Kindern Ã¼berschneidet sich mit demjenigen der Erziehung als der
Sorge fÃ¼r die sittliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes (RÃ¶hl, in:
Rolfs/Giesen/MeÃ�ling/Udsching (Hrsg.), BeckOK ArbR, Kommentar, 71. Ed. (Stand:
01.03.2024), Â§ 1 BEEG Rn. 16). Das Elterngeld betrifft in aller Regel SÃ¤uglinge
und Kleinkinder. Demnach sind Betreuung und Erziehung bei einem in der Regel
ein- bis zweijÃ¤hrigen Kind vor allem als Pflege und Versorgung, Stillen, FÃ¼ttern,
Trockenlegen, Baden, medizinische Versorgung, erste pÃ¤dagogische
MaÃ�nahmen, zu verstehen, auf deren QualitÃ¤t es im Regelfall nicht ankommt
(GrÃ¼ner/Jung/Wiegand, in: Wiegand (Hrsg.), BEEG, Kommentar, 24. EL (Stand:
05/2023), Â§ 1 BEEG Rn. 20). Der Begriff der Betreuung umfasst hierbei die
allgemeine Beaufsichtigung, Pflege und Versorgung, wÃ¤hrend der Begriff der
Erziehung die Bereiche Bildung, Ausbildung entsprechend den FÃ¤higkeiten des
Kindes sowie das Vermitteln eines WertegerÃ¼stes und fÃ¼r angemessen
angesehene Verhaltensweisen umfasst (GrÃ¼ner/Jung/Wiegand, in: Wiegand
(Hrsg.), BEEG, Kommentar, 24. EL (Stand: 05/2023), Â§ 1 BEEG Rn. 20a).

2.Â Â  Â Weiter muss nach dem Gesetzeswortlaut gemÃ¤Ã� Â§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3
HS. 2 BEEG die UnmÃ¶glichkeit der Betreuung objektiv vorliegen, d. h. positiv
anhand den tatsÃ¤chlichen UmstÃ¤nden gegeben sein (vgl. BSG, Urt. v. 26.03.2014
B 10 EG 6/13 R, Juris Rn. 13). Hierbei ist zu beachten, dass das BEEG weder fÃ¼r
die Inanspruchnahme von Elterngeld (Â§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BEEG) noch fÃ¼r die
UnmÃ¶glichkeit (Â§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BEEG) festlegt, in welchem zeitlichen Umfang
eine eigene Betreuung und Erziehung des Kindes erfolgen muss oder entsprechend
nicht gegeben sein darf (vgl. Graue, in: Schlegel/Voelzke, JurisPK-SGB Sozialrecht
Besonderer Teil, 1. Aufl. 2023 (Stand: 06.06.2023), Â§ 1 BEEG Rn. 47). Die
Anforderung, dass der Elterngeldberechtigte die Betreuung und Erziehung
persÃ¶nlich Ã¼bernehmen muss, bedeutet nicht, dass der Elterngeldberechtigte
die alleinige oder im VerhÃ¤ltnis zwischen beiden Elternteilen die Ã¼berwiegende
Betreuungs- und Erziehungsleistung Ã¼bernehmen muss (Brose, in:
Brose/Weth/Volk, MuSchG/BEEG, Kommentar, 9. Aufl. 2020, Â§ 1 BEEG Rn. 75). Dies
ergibt sich auch aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber den
Elterngeldberechtigten eine ErwerbstÃ¤tigkeit von durchschnittlich bis zu 30
Wochenstunden im Monat erlaubt (Â§ 1 Abs. 6 BEEG a. F.) und fÃ¼r den
Partnerschaftsbonus (Â§ 4 Abs. 4 S. 3 Nr. 1 BEEG) eine ErwerbstÃ¤tigkeit von nicht
weniger als 25 und nicht mehr als 30 Wochenstunden im Monatsdurchschnitt
fordert. Letzteres gilt auch fÃ¼r Alleinerziehende bzw. Alleinbetreuende nach Â§ 4
Abs. 6 S. 2 BEEG. Daher ist von einer UnmÃ¶glichkeit auszugehen, wenn der
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Elternteil aufgrund objektiven HinderungsgrÃ¼nden keine umfassenden, d. h.
keinen wesentlichen Anteil von Betreuungs- und Erziehungsleistungen
eigenstÃ¤ndig erbringen kann (vgl. LSG Hessen, Urt. v. 19.06.2015 â�� L 5 EG 9/14,
Juris Rn. 25). Hierbei ist â��UnmÃ¶glichkeitâ�� aufgrund der Gesetzeskonzeption
nicht als Ausschluss jeglicher, noch so kleinen und unbedeutenden Betreuungs- und
ErziehungstÃ¤tigkeiten zu verstehen. Dementsprechend stehen untergeordnete, d.
h. nur unwesentliche Betreuungs- und Erziehungsleistungen der Annahme der
UnmÃ¶glichkeit der Betreuung i. S. d. Â§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BEEG nicht entgegen.

3.Â Â  Â Unter Anwendung dieser MaÃ�stÃ¤be ist die Kammer zur Ã�berzeugung
gelangt, dass eine Betreuung und Erziehung dem Ehemann der KlÃ¤gerin aufgrund
seiner Schwerbehinderung unmÃ¶glich gewesen ist. Nach unbestrittenen Vortrag
der KlÃ¤gerin war ihrem Ehemann aufgrund seiner Blindheit die eigenstÃ¤ndige
Erbringung von Betreuung- und ErziehungstÃ¤tigkeiten nicht mÃ¶glich. Sie hat
nachvollziehbar diesbezÃ¼glich vorgetragen, dass ihrem Ehemann ohne Hilfe
Dritter TÃ¤tigkeiten wie Wickeln, KÃ¶rperpflege, Ankleiden, Nahrungszubereitung
und Verabreichung von Nahrung eigenstÃ¤ndig auf Dauer unmÃ¶glich sind. Weiter
ist es fÃ¼r die Kammer verstÃ¤ndlich, dass damit die Betreuung und Erziehung im
Wesentlichen von der KlÃ¤gerin erbracht werden musste.

Zudem ist die Schwerbehinderung des Ehemanns der KlÃ¤gerin hier â�� von der
Beklagten â�� mit dem hÃ¶chstmÃ¶glichen Grad der Behinderung von 100
anerkannt. Daneben wurde ihm auch das Merkzeichen â��Hâ�� fÃ¼r Hilflosigkeit zu
erkannt. Hilflos sind Personen, die infolge von GesundheitsstÃ¶rungen nicht nur
vorÃ¼bergehend fÃ¼r eine Reihe von hÃ¤ufig und regelmÃ¤Ã�ig wiederkehrenden
Verrichtungen zur Sicherung ihrer persÃ¶nlichen Existenz im Ablauf eines jeden
Tages fremder Hilfe dauernd bedÃ¼rfen (Teil A, Nr. 4 Anlage zu Â§ 2 der
Versorgungsmedizin-Verordnung). FÃ¼r die Kammer steht es daher bereits
aufgrund der Schwere der KÃ¶rperbehinderung des Ehemanns der KlÃ¤gerin fest,
dass dieser zu einer eigenstÃ¤ndigen Betreuung und Erziehung des Kindes im
erforderlichen Umfang nicht in der Lage gewesen ist.Â 

Hierbei stÃ¼tzt die Kammer ihre Ã�berzeugung auch auf die protokollierte
Vernehmung des Ehemanns der KlÃ¤gerin als Zeugen im ErÃ¶rterungstermin vom
23.10.2023. Dieser hat glaubhaft und nachvollziehbar erklÃ¤rt, dass er alleine die
Betreuung seines Sohnes nicht habe stemmen kÃ¶nnen und daher auch
UnterstÃ¼tzung von seiner Ehefrau sowie seiner Mutter und zeitweise von der
gemeinsamen Nachbarin erhalten habe. Insbesondere Windeln wechseln,
KÃ¶rperpflege und das Verabreichen von warmer, flÃ¼ssiger oder breifÃ¶rmiger
Nahrung habe er aufgrund seiner Blindheit nicht Ã¼bernehmen kÃ¶nnen. Einzig
feste Nahrung wie BananenstÃ¼cke habe er seinen Sohn reichen kÃ¶nnen. Ferner
hat der Zeuge berichtet, dass ihm eine Aufsicht Ã¼ber seinen Sohn allein im
speziell kindergerecht gesicherten Wohnzimmer mÃ¶glich gewesen sei. Hier habe
er mit seinem Sohn entsprechend seinen SeheinschrÃ¤nkungen mit BauklÃ¶tzen
oder einem Tierbilderbuch gespielt.

In der Gesamtschau hat der Ehemann der KlÃ¤gerin nach Ã�berzeugung der
Kammer keinen wesentlichen Anteil an Betreuungs- und Erziehungsleistungen
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aufgrund seiner Schwerbehinderung leisten kÃ¶nnen. Insbesondere war er bei
seinen Betreuungs- und ErziehungstÃ¤tigkeiten auf fremde UnterstÃ¼tzung
angewiesen, sodass auch keine eigenstÃ¤ndige Betreuung und Erziehung vorliegt.
Im Ã�brigen sind die Betreuungs- und Erziehungsleistungen, die der Ehemann der
KlÃ¤gerin Ã¼bernommen hat, von untergeordneter Bedeutung.

Die Kammer verkennt dabei nicht, dass die Inanspruchnahme der Elternzeit durch
den Ehemann der KlÃ¤gerin einen Widerspruch an sich darstellt. Allerdings hat die
GewÃ¤hrung der Elternzeit durch den Arbeitgeber fÃ¼r die Beurteilung der
UnmÃ¶glichkeit der Betreuung nach Â§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BEEG keine Tatbestands-
oder Feststellungswirkung. Soweit der Beklagte in der Beantragung und
Inanspruchnahme der Elternzeit eine konkludent erklÃ¤rte positive
SelbsteinschÃ¤tzung der Betreuungs- und ErziehungsfÃ¤higkeit des Ehemannes
sieht, ist dies nach Auffassung der Kammer ohne Bedeutung. Denn aufgrund des
eindeutigen Wortlauts des Â§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BEEG ist UnmÃ¶glichkeit der
Betreuung fÃ¼r den anderen Elternteil â�� wie bereits ausgefÃ¼hrt â�� objektiv
festzustellen.

4.Â Â  Â Zuletzt war das Einkommen der KlÃ¤gerin aus ErwerbstÃ¤tigkeit unstreitig
auch fÃ¼r die Dauer von zwei Monaten gemindert.
Mithin erfÃ¼llt die KlÃ¤gerin die Voraussetzungen des Â§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BEEG
und hat somit einen Anspruch auf zwei weitere Basiselterngeld.

II.Â Â  Â Daneben erfÃ¼llt die KlÃ¤gerin auch die Voraussetzungen des Â§ 4 Abs. 6
S. 2 BEEG hinsichtlich der UnmÃ¶glichkeit der Betreuung durch den anderen
Elternteil, ihrem Ehemann.
Ein Alleinbezug von vier weiteren MonatsbetrÃ¤gen Elterngeld Plus ist nach Â§ 4
Abs. 6 S. 2 BEEG mÃ¶glich, wenn der elterngeldbegehrende Elternteil zunÃ¤chst die
Voraussetzungen fÃ¼r den Alleinbezug nach Â§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BEEG
erfÃ¼llt und in vier aufeinander folgenden Lebensmonaten nicht weniger als 25 und
nicht mehr als 30 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats erwerbstÃ¤tig ist.
Wie ausgefÃ¼hrt erfÃ¼llt die KlÃ¤gerin nach Ã�berzeugung der Kammer die
Voraussetzungen fÃ¼r einen Alleinbezug nach Â§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BEEG.
Hinsichtlich des zeitlichen Umfangs der ErwerbstÃ¤tigkeit hat der Beklagte
allerdings keine Feststellungen getroffen. Diese Feststellungen hat der Beklagte
noch zu treffen und entsprechend Ã¼ber den konkreten Anspruch zu entscheiden.

B.Â Â  Â Daraus folgt, dass die KlÃ¤gerin einen Anspruch auf insgesamt 14
Lebensmonate Basiselterngeld und grundsÃ¤tzlich vier weitere Lebensmonate
Elterngeld Plus hat. Da ein Bezug von Basiselterngeld nach Â§ 4 Abs. 1 S. 1 BEEG
auf die ersten 14. Lebensmonate nach der Geburt des Kindes begrenzt ist, kann
aufgrund des bereits gewÃ¤hrten Grundanspruches von zwÃ¶lf MonatsbetrÃ¤ge
Basiselterngeld die KlÃ¤gerin entsprechend ihres Antrags maximal nur noch acht
weitere MonatsbetrÃ¤ge Elterngeld Plus beanspruchen. Der Bezug dieser maximal
acht MonatsbetrÃ¤ge Elterngeld Plus muss sich aufgrund Â§ 4 Abs. 1 S. 2 HS. 2
BEEG auf den Zeitraum vom 21. Lebensmonat bis zum 28. Lebensmonat erstrecken,
damit Ã¼ber die bisher gewÃ¤hrten Lebensmonate bis einschlieÃ�lich des 20.
Lebensmonats ein ununterbrochen aufeinander folgender Bezug von Elterngeld Plus
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ab dem 15. Lebensmonat vorliegt.
Hierbei ist zu beachten, dass die KlÃ¤gerin fÃ¼r die vier Lebensmonate Elterngeld
Plus, die ihr als Alleinbetreuende aufgrund der Regelung des Alleinbezugs nach Â§ 4
Abs. 6 S. 2 BEEG grundsÃ¤tzlich zustehen, zudem in diesen vier Lebensmonaten
aufeinander folgend nicht weniger als 25 und nicht mehr als 30 Wochenstunden im
Durchschnitt des Monats erwerbstÃ¤tig gewesen sein darf. HierÃ¼ber fehlt es â��
wie bereits ausgefÃ¼hrt â�� an ausreichenden Feststellungen durch den Beklagten.
Selbiges gilt fÃ¼r die konkrete HÃ¶he des noch zu gewÃ¤hrenden Elterngeld Plus
Ã¼ber den 20. Lebensmonat hinaus. Auch hierÃ¼ber hat der Beklagte noch zu
entscheiden.

C.Â Â  Â Zuletzt ist die Berechnung der HÃ¶he des Elterngeldes in Form von
Basiselterngeld und Elterngeld Plus fÃ¼r den ersten bis 20. Lebensmonat vom
30.11.2020 bis 29.07.2022 rechnerisch nicht zu beanstanden. Denn die Kammer
vermag auch im Ã�brigen in den von dem Beklagten vorgenommenen
Berechnungen hinsichtlich der besagten ElterngeldhÃ¶he keine sachlichen oder
rechtlichen Fehler, die sich zu Ungunsten der KlÃ¤gerin auswirken kÃ¶nnten, zu
erkennen â�� solche sind im Ã�brigen auch insoweit von der KlÃ¤gerin nicht
geltend gemacht worden â��, sodass sich die Berechnung der HÃ¶he des
Elterngeldes fÃ¼r den ersten bis 20. Lebensmonat als rechtmÃ¤Ã�ig erweist, ohne
dass die KlÃ¤gerin hierdurch in ihren beschwert ist (Â§ 54 Abs. 2 S. 1 SGG).

Nach alledem haben sich die angefochtenen Bescheide des Beklagten als teilweise
rechtswidrig erwiesen, wie sie einen Alleinbezug des Elterngeldes durch die
KlÃ¤gerin Ã¼ber den 20. Lebensmonat hinaus abgelehnt haben. Der Klage war
demgemÃ¤Ã� antragsgemÃ¤Ã� stattzugeben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und entspricht dem Ausgang des
Verfahrens.

Die Rechtsmittelbelehrung folgt aus Â§Â§ 143, 144 SGG.
Â 

Erstellt am: 25.04.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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